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EWRerin nenIEWRBü rq

1 .) DaueraufenthaFtsberechtigung
EWRBürgerinnen/EWR-Bürger, die sich bereits 5 Jahre ununterbrochen in
Österreich aufhalten (vor oder während des Studiums), sind gleichgestellt .
Nachweis: Amtliche Meldung in Österreich .

2.) Gfleichsteflung auf Grund Wanderarbeitnehmereigenschaft der Elltern" :
Studierende, deren Eltern in Österreich leben und arbeiten (also keine Nicht-
Erwerbstätigen und Pensionisten), sind sofort gleichgestellt .
Nachweis: Amtliche Meldung in Österreich, Nachweis über Erwerbstätigkeit -

Drittstaatsangehöriq

Nur gegen Nachweis der „langfristigen Aufenthaltsberechtigung - EG" . Ein
Aufenthalt der Eltern in Österreich ist nicht mehr notwendig .
Ausstellungsbehörde : BH bzw. Magistrat .

Staaten ose

Müssen vor erstmaliqr Aufnahme eines Studiums wenigstens 5 Jahre gemeinsam mit
einem Elterteil in Österreich unbeschränkt einkommenssteuerpflichtig gewesen sein .
Nachweis : Amtliche Meldung in Österreich

Fllüchtllinq

Nachweis : Flüchtlingsstatus (Pass, Bescheid)
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